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Das Anliegen der Kircheneinheit, 
dem diese Arbeit dienen möchte, wird 
hier gleichsam als Konvergenzpunkt 
dreier Linien auf gewiesen: der liturgie- 
wissenschaftlichen, der dogmatischen 
und der ökumenisch-theologischen. 
Entgegen einem rein pragmatischen 
Vorgehen in Sachen der Ökumene, aber 
auch in Distanz von einem ausschließ
lich kontroverstheologischen Verfahren 
wird damit die Begründung der Einheit 
in einen ursprünglicheren Bereich ver
legt, nämlich in den der frühchristlichen 
Tauf- und Eucharistiefeier. Die Arbeit 
ist demnach von der Auffassung ge
leitet, daß die genuinen liturgischen 
Strukturen von Taufe und Eucharistie 
ein grundlegenderes Glaubensverständ
nis vermitteln als die später erfolgten 
und theoretisch gehaltenen Lehräuße
rungen der Kirche. Diese liturgisch
kultische Tradition, der damit eine her
meneutische Schlüsselstellung zukommt, 
wird weiterhin in einer dem Liturgie
wissenschaftler durchaus naheliegenden 
und in sich begründeten Weise nicht nur 
nach ihren Aussagen befragt und gedeu
tet, sondern auch in ihrer Handlungs
struktur erschlossen, d. h. aus dem li
turgischen Handlungsgefüge selbst und 
der Logik des inneren Vollzugs abgelei
tet. Aus diesen Strukturen läßt sich, der 
ökumenischen Zielausrichtung des Gan
zen entsprechend, die ekklesiale und 
kirchenbildende Bedeutung der Eucha
ristie- wie der Tauffeier erheben, die 
ihre Begründung bereits im Neuen Te
stament hat, wo die Eucharistie »als 
Ort der repräsentativsten Glaubensar
tikulation der Kirche« verwurzelt ist, 
welchen Ort sie aber auch grundsätzlich 
behalten soll. An diese Forderung wird 
sogleich auch die Erkenntnis von der 
Bedeutung der Ortskirche angeschlossen. 
Diesem Programm gemäß wird der äl

teste Text eines frühchristlichen eucha- 
ristischen Hochgebetes (in der »Aposto
lischen Überlieferung« Hippolyts) einer 
Analyse unterzogen, welche die trinita- 
rische Ausrichtung dieses Gebetes und 
seine formale Danksagungstruktur als 
wesentlich herausstellt, in der sich das 
Christusgeschehen auch schon in die 
ekklesiale Wirklichkeit umsetzt. Bereits 
an dieser Stelle klingt ein Hauptmotiv 
der Arbeit in bezug auf die Deutung 
des Einsetzungsberichtes an, der aus der 
heilsgeschichtlichen Thematik nicht her
ausgenommen werden sollte und dessen 
Worte deshalb auch »als spezielle Kon
sekrationsform nicht in Frage kommen« 
können (S. 41). Die Eucharistie wird 
vielmehr schon in diesem urtümlichen 
Traditionszeugnis deutbar »als dasje
nige Sprachgeschehen . . ., das in seiner 
Ganzheit (und zusammen mit der zu
grunde liegenden liturgischen Darbrin
gung der Gaben) die Gaben Brot und 
Wein als »heilige (>sancta<) konstituiert 
bzw. (wie die Frühpatristik zu sagen 
pflegt:) >eucharistiert<« (S. 41). Freilich 
wird man hierzu fragen können, ob der 
mehrdeutige Begriff der »Heiligung« und 
auch der Begriff der »Eucharistierung« 
geeignet sind, den Sinn dieses zentralen 
Geschehens vollauf zu treffen. An die
sem klassizistischen Maßstab gemessen, 
nach dem auch die »Eucharistierung« 
der Gaben »nicht verfügt« werden 
kann, sondern »erfleht werden muß« 
(S. 43), lassen sich die nachfolgend er
örterte Chrysostomus- und Basiliusana
phora als konsequente Weiterentwick
lungen der altkirchlichen Tradition dar
stellen, während dies von dem einseitig 
auf die punktuell verstandene Konse
kration fixierten römischen Kanon nicht 
mehr gelten könne (S. 57 u. ö.). An 
dieser Norm werden nun auch der rö
mische Kanon und die Eucharistielehre 
des Tridentinums gemessen, dessen 
Opferauffassung »eher eine logische 
Deduktion aus der Realpräsenz als eine



Buchbesprechungen

Deutung der liturgischen Überlieferung 
darstellte« (S. 57). Bezüglich des römi
schen Kanons ist es das Anliegen des 
Verfassers, ihn aus dem Geist der zuvor 
beschriebenen Gesamtüberlieferung zu 
interpretieren, so daß die Konsekra
tionsauffassung zurücktritt und das 
ganze Geschehen (besonders auch der 
auf den Einsetzungsbericht folgende 
und durch die entsprechenden Text
stücke bezeichnete Vorgang) »speziell 
als Heiligung der Gaben« (S. 63) zu 
verstehen ist. Deshalb sind auch die 
Opferannahmebitten nach dem Einset
zungsbericht nicht »postkonsekrato- 
risch« (S. 57) zu verstehen.

Auch hier wird die Frage aufkom- 
men, ob nicht in einer anderen Sicht des 
liturgischen Geschehens, das hier viel
leicht zu ausschließlich als unmittelbare 
Lehrinstanz genommen wird, der Kon
sekration nicht eine wesentlichere Deu
tung widerfahren könnte, wie sie neuer
dings A lf Härdelin und W. Dürig 
geboten haben. Die lehrhaft-theologische 
Relevanz der Eucharistiefeier (etwa in 
der Forderung gipfelnd, daß der litur
gischen Überlieferung »der unbedingte 
Vorrang unabhängig von jeder lehr
amtlich -  formalen Definition zuer
kannt werden« muß (S. 87), gibt auch

das Deuteprinzip für die Beurteilung 
des kirchlichen Amtes ab, das vorzüg
lich unter die Hirtengewalt des Vor
stehers subsumiert erscheint. »Der Vor
steher ist es, in dessen eucharistisches 
Handeln die Gabendarbringung der 
Gemeinde gleichsam einmündet« (S. 91), 
der »das priesterliche Tun der Ge
meinde leitet und dessen tieferen Sinn 
kündet« (S. 92). So kann auch gesagt 
werden, daß der Priester als Opfernder 
dies »mit der ganzen Gemeinde gemein
sam habe« (S. 92), wofür als Beweis die 
Aussage des römischen Kanons im 
»Unde et memores« genommen wird 
(»Wir deine Diener, aber auch dein 
heiliges Volk . . .  bringen dar . . . « ) .  D a
nach besteht das Spezifische des Weihe
priestertums gegenüber dem gemein
samen Priestertum der Gläubigen nur 
»in der Besonderheit, die dem Hirten
amt innerhalb der sakramental struktu
rierten Kirche zukommt« (S. 92f.). 
Hier und an anderen Stellen, an denen 
dogmatische Ableitungen geboten wer
den, wird der Systematiker gewisse 
tiefergehende Fragen an die im Litur
giewissenschaftlichen vorzügliche Arbeit 
stellen.

München Leo Scheffczyk
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